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Das Erziehungsheim — eine Chance!

«Für junge Mädchen ist es keine Straf-,
sondern eine Erziehungsmassnahme, wenn es in einem
guten Heim sein kann», schrieb vor einigen Jahren
der «Beobachter». Das ist ein gutes Wort, das weit-
herum gehört werden sollte. Dass der junge
Mensch Mühe hat, eine solche Massnahme als das

zu erkennen, wollen wir ihm nicht verargen. —
Schliesslich wird ja meist — heute viel, viel mehr
als früher — mit Versorgungsmassnahmen lange,
oft sehr lange zugewartet. Erst wenn es gar zu
bunt geworden ist, wenn unzählige Mahnungen
und Drohungen erfolgt sind, kommt es zur
Einweisung in ein Erziehungsheim. Kann bei dieser
Sachlage der junge Mensch das anders empfinden
denn als Strafe, die über ihn verhängt wird? Ist
schliesslich nicht selbst dort, wo in einem Heim
ideale Zustände herrschen, für den jungen
Menschen alles ein gutes Stück Freiheitsberaubung?
Gilt es deshalb nicht, alles zu tun, um ihn trotz
dieser «ungefreuten Einleitung» zu einer bejahenden

Einstellung zu bringen? Wohl uns, wenn es

gelingt, so weit zu kommen, dass der Aufenthalt
im Heim als eine glückhafte Chance und nicht
nur als Strafe erkannt wird!

Einer Siebzehnjährigen versuchten wir kürzlich
die bevorstehende Unterbringung in einem
Erziehungsheim mit Berufslehrmöglichkeit «mundgerecht»

zu machen. Obwohl das Vorspiel dazu an
Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig gelassen
hatte und unser Schützling eigentlich längst auf
die nun endgültig zu treffende Massnahme
vorbereitet war, kam es doch zu einem heftigen
Ausbruch: «So, versorgen will man mich! Macht dies

nur, und ihr werdet dann schon sehen!» Tränen
der Wut brachen hervor, krampfhaft griffen die
Finger ineinander, der ganze jugendliche Körper
erzitterte und bäumte sich gegen die grosse
«Chance» auf. Unsere Mitarbeiterin hat
glücklicherweise das rechte Wort gefunden und unsern
Schützling aus der Erstarrung lösen können. Es

war doch so gut zu verstehen, dass gerade diese
und keine andere Reaktion sichtbar wurde. Darum
war es auch ganz falsch, dass der Arbeitgeber der
jungen Tochter, der es sicher sehr gut meinte, ihr
zusprach und immer wieder betonte, wie dankbar
sie sein solle, dass Menschen sich ihrer so sehr
annähmen! Nein, das kann und darf nicht verlangt
werden, dass ein junger Mensch in dieser Stunde
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